
Statuten 
des Arbeiter-Kranken-Ünterstützungs-Vereins 
der Gebrüder Baumann’schen Blechwarenfabrik 
 
I. Zweck 
§.1. 
Der Zweck des Vereins besteht darin seine Mitglieder  
im Erkrankungsfalle & während der Arbeit in der 
Fabrik vorkommenden Nichthaftpflicht Unfällen zu 
unterstützen. 
 
II Vereinsvermögen 
§ 2 
Das Vereinsvermögen wird durch die Eintrittsgelder 
und Jahresbeiträgen der Mitglieder sowie sonstigen 
außerordentlichen Zuflüssen gebildet 
 
III Aufnahme, Pflichten und Austritt der Mitglieder 
§ 3 
Dem Verein muß jeder in der Gebr. Baumann’schen 
Fabrik beschäftige Arbeiter, welcher das 16. Lebensjahr 
zurückgelegt und das 50zigste nicht überschritten hat, 
beitreten. 
§ 4 
Jedes Mitglied hat als Aufnahmegebühr fünfzig Pfennige 
zu entrichten,  außerdem einen wöchentlichen Bei- 
trag von zwanzig Pfennige; doch kann der wöchent- 
liche Beitrag durch Generalversammlungsbeschluß erhöht 
(zwanzig durchgestrichen – dreißig)  
werden, wenn durch außerordentliche Krankheits- 
fälle der Kassenbestand erschöpft ist. 
§ 5 
Die Aufnahmsgebühr und die Wochenbeiträge werden 
an den Wochenlöhnen gekürzt, erlegte Aufnahmegebühr 
& Wochenbeiträge können von keinem Mitglied 
zurückgefordert werden. 
§ 6 
Jedes Mitglied des Vereins ist stimmberechtigt. 
§ 7 
Die Mitglieder werden vom Verein bei der Magde- 
burger Allgemeinen Versicherungs-Actien-Gesell- 
schaft nach den allgemeinen Versicherungsbeding- 
ungen dieser Gesellschaft für Nichthaftpflicht-Un- 
fälle, die während der Arbeit vorkommen können, 
versichert und zwar: 
für Kurkosten und Lohnverlust pro Tag mit 
M. 2.00 auf 150 Tage lang 
und für Todes oder Invaliditätsfall mit M. 2000.00 
Versicherungssumme pro Mann. 
§ 8  



die Ansprüche des Mitglieder des Vereins an die 
Unfallversicherung beginnen erst dann, wenn 
die Versicherung mit Unfallversicherungs-Gesell- 
schaft gültig abgeschlossen ist und gelten auch nur 
solange die Versicherungsgesellschaft die Versicherung 
als gültig betrachtet. 
§ 9 
Die Mitglieder haben nach erfolgter Aufnahme bei einem 
sie betreffenden Nichthaftpflicht-Unfalle bei der Unfall- 
versicherung nach den allgemeinen Versicherungsbe- 
dingungen der Unfallversicherung 
a) bei vorübergehenden Verletzungen bis 150 Tage lang 

Anspruch auf täglich M.2.00 vom ersten Tage an 
b) bei Invalidität Anspruch auf die durch die Höhe der Ver- 

sicherungssumme und des Alters des betreffenden  
Mitgliedes nach den allgemeinen Bedingungen der 
Unfallversicherung bestimme Rente 

c) im Todesfalle erhalten die Hinterbliebenen des Getödten, 
worunter jedoch nur die Frau, Kinder, Kindeskinder 
und Eltern verstanden werden, die volle auf das  
Mitglied nach §6 der allgemeinen Versicherungsbe- 
dingungen der Magdeburger Allgemeinen-Ver- 
sicherungs-Actien Gesellschaft entfallende 
Versicherungsumme von M. 2000. 

§ 10 
Die Polize der Unfallversicherung bleibt stets in den 
xx der Herren Gebr. Baumann und wird  
auf Verlangen, soweit dieselbe Bezug auf Nichthaft- 
pflichtfälle hat, einmal vorgelesen. 
§ 11 
Die Mitglieder haben ferner Anspruch auf kostenfreie 
Behandlung des Vereinsarztes und nach zweimonat- 
licher Mitgliedschaft bei einer mehr als 2 Tage 
andauernden Krankheit auf täglich eine Mark 
Unterstützung, vorausgesetzt das die Krankheit 
keine selbstverschuldete ist. 
§ 12 
Die Unterstützung und kostenfreie Behandlung vom 
Vereinsarzte wird längstens 3 Monate hindurch 
gereicht, weiteren Fortbezug deselben kann nur 
die Generalversammlung bewilligen. 
§13 
Erkrankt ein Mitglied, so hat er dies beim Vorstand 
zu melden oder melden zu lassen. 
Der Ausschuß hat sich hierauf von der Angabe der 
Krankheit zu überzeugen und je nach dem Resultate  
das Weitere einzuleiten. 
Gegen den Beschluß des Ausschusses ist Beschwerdeführung 
zur Generalversammlung zulässig, welche bei 
Vermeidung des Ausschlusses innerhalb acht  
Tagen, vom Tage der Eröffnung gerechnet, geltend 



zu machen ist. 
§ 14 
Während der Krankheit ist jedes Mitglied beilagefrei. 
§ 15 
Stirbt ein Mitglied, so werden die Leichenkosten 
für die geringste Leichenklasse vom Verein 
bestritten 
§ 16 
Freiwillig aus der Arbeit Tretende haben bei  
dem Wiedereintritt in den Verein eine 
Aufnahmsgebühren von Ab.2. zu entrichten 
§ 17 
Das ausgetretene oder als ausgeschlossen zu er- 
achtende Mitglied hat keinen Anspruch auf 
Unterstützung. 
§ 18 
Arbeiter die aus der Gebrüd. Baumann’schen 
Fabrik wegen Arbeitsmangel entlassen werden sollten 
haben bei einer Wiederaufnahme Aufnahmsge- 
bühr zu entrichten, haben aber solange sie entlassen 
sind, keine Ansprüche an die Krankenunterstützung 
und Unfallversicherung. 
 
IV Verwaltung 
§ 19 
Die Verwaltung erfolgt: 
I. durch den Ausschuß 
II. durch Generalversammlung 
III.der Verein wählt einen Vorstand 
  einen Kassier 
  einen Schriftführer 
  sechs Ausschussmitglieder (wovon je 1 aus der Verzinnerei 
                                             und Emailiererei) und 
  drei Ersatzmänner, welche durch Stimmzettel alle 
jährlich neu zu wählen sind.  
Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. 
Jedem Mitglied steht die Annahme oder Ablehnung  
der Wahl frei, auch können die Ausscheidenden 
wieder gewählt werden. 
§ 20 
Der Vorstand und Auschuß hat: 
1. Über die allenfallsige(?) Nichtaufnahme eines neu 

eintretenden als krank erkenntlichen Arbeiters 
zu entscheiden und das Mitgliederverzeichnis 
zu führen. 

2. Bei Krankheit sich von deren Wahrheit zu über- 
zeugen, die Unterstützungsansprüche zu prüfen 
& anzuweisen, 

3. das Vereinsvermögen zu verwalten, die ge- 
legten Rechnungen zu revidieren, vorbehaltlich 



der Genehmigung der Generalversammlung und 
die Kassaführung zu überwachen 

4. der Kassier hat die Beiträge und sonstigen Ein- 
nahmen in Empfang zu nehmen, Auszahlungen 
pünktlich zu besorgen und die Kassabücher zu führen, 
sowie deren Abschluß am Ende jedes Jahres dem 
Ausschuß zur Prüfung zu übergeben. 

5. der Schriftführer besorgt die außer dem Rechnungs- 
wesen sich ergebenden Schreibgeschäfte 

§21 
Eine Generalversammlung findet statt: 
1) Alljährlich im Monat Januar zur Rechnungs- 

ablage, Wahl des Vorstandes und der übrigen 
Verwaltungsmitglieder und allenfallsiger(?) 
Anordnung der Statuten 

2) Auf Antrag von 1/3 der Mitgliederschaft 
3) So oft der Vorstand oder Ausschuß es ange- 

messen erachtet. 
§22 
Sollten von Seiten der Mitglieder Äußerungen 
über den Verein oder dessen Mitglieder herr- 
kommen, welche den Verein schaden, so ist durch 
Generalversammlung die Sache zu untersuchen, 
zu rügen, eventuell über eine Geldstrafe 
abzustimmen 
§ 23 
Die Auflösung des Vereins kann nur in der  
Gerneralversammlung erfolgen und zwar bei ab- 
soluter Stimmenmehrheit. Im Ausführungsfalle 
müssen vor allem die Vereinsverbindlich- 
keiten geordnet werden. 
Der Wert des Vermögens wird dem Magistrate 
zur Verwaltung übergeben. 
Sollte sich der Verein nach Ablauf von 5 Jahren 
nicht neu instituieren, so steht den letztig xx 
Mitgliedern das Recht zu, das deponierte Kapital 
zur freien Verwendung zurückzufordern. 
§24 
xx in gegenwärtigen Vorschriften nicht xx 
vorgesehenen Bestimmungen geschehen gültig 
nur mit absoluter Majorität 
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